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1. Einleitung 

1.1. Begriff 

Die Flugzieldarstellung simuliert Einsatzszenarien für Piloten der Bundeswehr:  

  „Die Flugzieldarstellung der Bundeswehr unterstützt die einsatzbezogene, praktische Ausbil-
dung der militärischen Organisationsbereiche. Die Flugzieldarstellungsmittel stellen gegneri-
sche und eigene Wirkmittel dar und entsprechen der zu erwartenden Bedrohung sowie dem 
jeweiligen Ziel- und Fähigkeitsspektrum. Sie simulieren unterschiedliche Leistungsparameter 
sowie Einsatzmöglichkeiten fliegender Plattformen, Trägermittel und fliegender Effektoren in 
einfachen sowie anspruchsvollen taktischen Einsatzszenarien.“1 

Bei der „langsamen“ Flugzieldarstellung kommen an Flugzeugen befestigte Schleppziele zum 
Einsatz:2  

  „Die unter den Tragflächen befestigten Winden können die verschiedenen harten und wei-
chen Ziele bis auf eine Länge von 6,5 km auslassen und nach Einsatzende wieder einholen.“3 

Die hierfür erforderlichen Änderungen an den Luftfahrzeugen können von der Musterzulassung 
abweichen.  

1.2. Fragestellung 

Es stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen solche Modifikationen an Luftfahrzeugen 
rechtmäßig sind. Dabei geht es in diesem Sachstand um den Flugzeugtyp Pilatus PC-9/B. Das Pi-
latus PC-9/B ist ein Trainings- und Schleppflugzeug eines Schweizer Herstellers (Pilatus), wel-
ches auch die Schweizer Luftwaffe für die Flugzieldarstellung einsetzt.4 

Ferner stellt sich die Frage, ob private Unternehmen ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis (Air Ope-
rator Certificate – AOC)5 besitzen müssen, wenn sie mit ihren Luftfahrzeugen die langsame Flug-
zieldarstellung für die Bundeswehr durchführen.  

 

1 Bundestags-Drs. 20/7064 vom 30. Mai 2023, Vorbemerkung der Bundesregierung, https://dserver.bundes-
tag.de/btd/20/070/2007064.pdf, S. 1. 

2 Siehe die Informationen privater Dienstleister, z. B. https://www.gfd.de/aviation/flugzieldarstellung/; 
https://www.qinetiq.com/de-de/what-we-do/aerial-training-services; z. T. spricht man auch statt von „langsa-
mer“ von „bemannter“ Flugzieldarstellung, siehe z. B. https://ausschreibungen-deutschland.de/806643_Lang-
same_Flugzieldarstellung_fuer_die_Bundeswehr_2022_ff_2021_Koblenz, Ziff. II.2.1. 

3 https://www.gfd.de/aviation/flugzieldarstellung/.  

4 https://www.flugzeug-lexikon.de/ILA_2004/Sportflugzeuge/Pilatus_PC-9/pilatus_pc-9.html.  

5 Das Luftverkehrsbetreiberzeugnis ist eine Voraussetzung für eine Betriebsgenehmigung, 
https://www.lba.de/DE/Luftfahrtunternehmen/Genehmigungen/GenehmigungenLU_node.html.  

https://dserver.bundestag.de/btd/20/070/2007064.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/070/2007064.pdf
https://www.gfd.de/aviation/flugzieldarstellung/
https://www.qinetiq.com/de-de/what-we-do/aerial-training-services
https://ausschreibungen-deutschland.de/806643_Langsame_Flugzieldarstellung_fuer_die_Bundeswehr_2022_ff_2021_Koblenz
https://ausschreibungen-deutschland.de/806643_Langsame_Flugzieldarstellung_fuer_die_Bundeswehr_2022_ff_2021_Koblenz
https://www.gfd.de/aviation/flugzieldarstellung/
https://www.flugzeug-lexikon.de/ILA_2004/Sportflugzeuge/Pilatus_PC-9/pilatus_pc-9.html
https://www.lba.de/DE/Luftfahrtunternehmen/Genehmigungen/GenehmigungenLU_node.html
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2. Militärische Zulassung  

Die Entscheidung darüber, welche Modifikationen eines Flugzeugstyps für die Erfüllung be-
stimmter militärischer Zwecke (z. B. Flugzieldarstellungen) erforderlich sind, obliegt dem Luft-
fahrtamt der Bundeswehr (LufABw). Das LufABw hat dazu mitgeteilt:  

  „Die Zuständigkeiten liegen bei der zuständigen zivilen Luftfahrtbehörde und dem Luftfahrt-
amt der Bundeswehr (LufABw): 

- Die Überwachung des Luftfahrtbetreibers und die Muster- und Verkehrszulassung der 
Luftfahrzeuge liegen in der Verantwortung und Aufsicht der zuständigen zivilen Luft-
fahrtbehörde. 

- Darauf aufbauend erfolgt die vertraglich vereinbarte Genehmigung zur Durchführung von 
Flügen mit militärischem Verwendungszweck inklusive der Überwachung der Einhaltung 
der flugbetrieblichen Vorgaben durch das LufABw. 

- Die flugbetriebliche Genehmigung des LufABw bezieht sich auf die flugbetrieblichen An-
teile, die zur Erfüllung des militärischen Bedarfs erforderlich sind. 

  Eine technische Zulassungsverantwortlichkeit des LufABw besteht nicht. […] 

  Durch das LufABw [wurde] eine flugbetriebliche Genehmigung erteilt. Damit kann das Luft-
fahrzeugmuster PC-9 (in der Variante B für Schleppziele) für die langsame Flugzieldarstel-
lung aus Sicht des LufABw genutzt werden.“6 

3. Luftverkehrszulassung  

3.1. Schweizer Zulassung 

Neben der militärischen Zulassung benötigt das Luftfahrtgerät auch eine technische Musterzulas-
sung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG).7 Diese ist von der Genehmigung des 
LufABw nicht umfasst (vgl. oben unter 2.). Das Pilatus PC-9/B hat eine Schweizer Erstzulassung.8  

 

6 Auskunft des LufABw vom 17. April 2024 auf Anfrage der Wissenschaftlichen Dienste.  

7 https://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/BJNR006810922.html. 

8 https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/de/dokumente/Fachleute/Luftfahrzeuge/TCDS/pc-9_tcds_f56-
222.pdf.download.pdf/pc-9_tcds_f56-22_3.pdf und https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/de/dokumente/Fach-
leute/Luftfahrzeuge/TCDS/pc-9_tcds_f56-222.pdf.download.pdf/pc-9_tcds_f56-22_3.pdf . 

https://www.gesetze-im-internet.de/luftvg/BJNR006810922.html
https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/de/dokumente/Fachleute/Luftfahrzeuge/TCDS/pc-9_tcds_f56-222.pdf.download.pdf/pc-9_tcds_f56-22_3.pdf
https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/de/dokumente/Fachleute/Luftfahrzeuge/TCDS/pc-9_tcds_f56-222.pdf.download.pdf/pc-9_tcds_f56-22_3.pdf
https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/de/dokumente/Fachleute/Luftfahrzeuge/TCDS/pc-9_tcds_f56-222.pdf.download.pdf/pc-9_tcds_f56-22_3.pdf
https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/de/dokumente/Fachleute/Luftfahrzeuge/TCDS/pc-9_tcds_f56-222.pdf.download.pdf/pc-9_tcds_f56-22_3.pdf
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3.2. Deutsche Zulassung 

3.2.1. Anerkennung 

Die Schweizer Zulassung ist in Deutschland nach § 4 der Verordnung zur Prüfung von Luftfahrt-
gerät (LuftGerPV)9 anerkannt worden.10 Es handelt sich um eine Zulassung nach § 4 Luftverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (LuftVZO)11. Damit liegt die nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 LuftVG geforderte Zulas-
sung vor.  

3.2.2. Bedingungen  

Das entsprechende Gerätekennblatt enthält auch Bedingungen zur Flugzieldarstellung. U. a. ist 
dort zu lesen:  

  „2. Verwendungszweck: Beschränkt auf Zieldarstellung/Zielschleppen sowie die damit ver-
bundenen Bewegungen des Flugzeugs. 

  […] 

  5. Zielschleppsystem RM-24 ist für Luftfahrzeuge dieses Musters zugelassen. Als verbindliche 
Betriebsanweisung ist das AFM Supplement No. 01963 ‚Operation with the RM-24 Target To-
wing System in the Restricted Category‘ zu beachten. LBA-zugelassen nach vereinfachter 
Musterprüfung vom 27. August 1990.“12 

3.2.3. Ergänzungen  

Die Zulassung ist laut gegenwärtigem Stand der Datenbank des Luftfahrtbundesamts um Folgen-
des ergänzt worden:   

– Zulassungs-Nr. SA 1419: „Installation eines Antwortgebers für die Simulation von langsa-
men Flugzielen (AGDUS)“ 

– Zulassungs-Nr. SA 1430: „Einrüstung eines Schleppsacksystems für die Darstellung von 
langsamen militärischen Flugzielen (SETA-3S1 / DATS 20)“ 

 

9 https://www.gesetze-im-internet.de/luftgerpv_2013/BJNR029310013.html. 

10 https://www2.lba.de/data/bb/Flug_o2t/sa_2068_02.pdf; 
https://www2.lba.de/data/bb/Flug_o2t/sa_2068_02TT.pdf. 

11 https://www.gesetze-im-internet.de/luftvzo/BJNR003700964.html#:~:text=4%20sind%20von%20der%20Ver-
kehrszulassung,Pr%C3%BCfung%20von%20Luftfahrtger%C3%A4t%20best%C3%A4tigt%20ist.  

12  https://www2.lba.de/data/bb/Flug_o2t/sa_2068_02.pdf; 
https://www2.lba.de/data/bb/Flug_o2t/sa_2068_02TT.pdf. 

https://www.gesetze-im-internet.de/luftgerpv_2013/BJNR029310013.html
https://www2.lba.de/data/bb/Flug_o2t/sa_2068_02.pdf
https://www2.lba.de/data/bb/Flug_o2t/sa_2068_02TT.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/luftvzo/BJNR003700964.html#:~:text=4%20sind%20von%20der%20Verkehrszulassung,Pr%C3%BCfung%20von%20Luftfahrtger%C3%A4t%20best%C3%A4tigt%20ist
https://www.gesetze-im-internet.de/luftvzo/BJNR003700964.html#:~:text=4%20sind%20von%20der%20Verkehrszulassung,Pr%C3%BCfung%20von%20Luftfahrtger%C3%A4t%20best%C3%A4tigt%20ist
https://www2.lba.de/data/bb/Flug_o2t/sa_2068_02.pdf
https://www2.lba.de/data/bb/Flug_o2t/sa_2068_02TT.pdf
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– Zulassungs-Nr. SA 1485 in Bezug auf bestimmte Werknummern: „Garmin GTX3000 Trans-
ponder Installation“13 

Für die Sicherstellung und Bescheinigung der Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgeräts (einschließlich 
Änderungen gegenüber einer Musterzulassung und Ergänzungen) ist das Luftfahrtbundesamt 
oder ein genehmigter Entwicklungsbetrieb14 zuständig.15 Da es sich bei dem Pilatus PC-9/B um 
ein militärisch genutztes Luftfahrzeug handelt, für welches keine Musterbauart von der Europäi-
schen Agentur für Flugsicherheit (EASA) festgelegt wurde, ist die EASA nicht zuständig.16  

Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass die 

  „Zulassung der aufgeführten Modifikationen:  

  Navigation-based System for Aerial Targeting (NASAT) inklusive Bedien- und Auswertegerät,  

  IFF STR 200 und  

  Kamera MX-10 mit erforderlichen Bediengeräten  

  für das Luftfahrzeugmuster PC-9 […] durch das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) [erfolgte]. Die Zu-
lassung von Änderungen und Reparaturen für das Luftfahrzeugmuster kann nicht ausschließ-
lich durch das LBA, sondern auch durch entsprechend genehmigte Entwicklungsbetriebe er-
folgen.  

  Für das Luftfahrzeugmuster PC-12 liegt die Zuständigkeit für die Musterzulassung, die Zulas-
sung von Änderungen und Reparaturen sowie die Genehmigung von entsprechenden Ent-
wicklungsbetrieben nicht beim LBA, sondern bei der Agentur der Europäischen Union für 
Flugsicherheit (EASA).  

  Zur Erlangung des Lufttüchtigkeitszeugnisses sowie zur Aufrechterhaltung desselben sind re-
gelmäßige Prüfungen der Flugzeuge erforderlich (durch dafür entsprechend genehmigte Be-
triebe), die u. a. die Feststellung beinhalten, dass das jeweilige Luftfahrzeug einer zugelasse-
nen Konfiguration entspricht (u. a. einschließlich ggf. eingerüsteter 

 

13 https://www2.lba.de/dokumente/zuger/emz/emz-kleine-flugzeuge-ab-1997-teil_II.pdf; Stand: 26. April 2023.  

14 Dabei handelt es sich um entsprechend befähigte und genehmigte Betriebe nach Anhang I, Abschnitt J, der Ver-
ordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommission vom 3. August 2012 zur Festlegung der Durchführungsbestimmun-
gen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen oder die Abgabe von Compliance-Erklärun-
gen für Luftfahrzeuge und zugehörige Produkte, Bau- und Ausrüstungsteile sowie für die Anforderungen an die 
Befähigung von Entwicklungs- und Herstellungsorganisationen, https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0748-20230825&qid=1715082849959. 

15 § 2 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 LuftGerPV, https://www.gesetze-im-internet.de/luftgerpv_2013/BJNR029310013.html.  

16 Vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 3 LuftGerPV, https://www.gesetze-im-internet.de/luftgerpv_2013/BJNR029310013.html, 
i. V. m. Anhang I, Ziff. 1, Buchst. d der Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2018 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agen-
tur der Europäischen Union für Flugsicherheit, https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R1139-20210725. 

https://www2.lba.de/dokumente/zuger/emz/emz-kleine-flugzeuge-ab-1997-teil_II.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0748-20230825&qid=1715082849959
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0748-20230825&qid=1715082849959
https://www.gesetze-im-internet.de/luftgerpv_2013/BJNR029310013.html
https://www.gesetze-im-internet.de/luftgerpv_2013/BJNR029310013.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R1139-20210725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R1139-20210725
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Änderungen/Modifikationen; vgl. z. B. § 12 der Verordnung zur Prüfung von Luftfahrtgerät in 
Verbindung mit der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014, Anhang I, Teil-M, M.A.901). Somit wird 
sichergestellt, dass alle in einem Luftfahrzeug eingebauten Geräte mit einer zugelassenen 
Konfiguration des Musters übereinstimmen.“17 

4. Luftverkehrsbetreiberzeugnis 

4.1. Rechtsvorschriften  

Es bestehen keine Vorschriften, die einen Anbieter von Diensten der langsamen Flugzieldarstel-
lung dazu verpflichten, ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis vorzuhalten.   

Nach Art. 29 der Verordnung (EU) 2018/113918 muss der Betrieb von Luftfahrzeugen den grund-
legenden Anforderungen des Anhangs V der Verordnung genügen. Dabei handelt es sich um Si-
cherheitsvorschriften. Nach Art. 30  

  „kann zur Gewährleistung der Einhaltung [dieser Anforderungen] und unter Berücksichti-
gung der in den Artikeln 1 und 4 dargelegten Ziele und Grundsätze und insbesondere der Art 
der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr verbundenen Risikos [von in der EU ansässigen 
Luftfahrzeugbetreibern] im Einklang mit den […] Durchführungsrechtsakten verlangt werden, 
dass sie 

  a) erklären, dass sie über die Befähigung und die Mittel zur Wahrnehmung der Verantwort-
lichkeiten verfügen, die mit dem Betrieb von Luftfahrzeugen unter Einhaltung dieser Durch-
führungsrechtsakte verbunden sind, oder 

  b) im Besitz einer Zulassung/eines Zeugnisses sind.“19 

Art. 30 enthält keine Verpflichtung des Unternehmens, für den Betrieb eines Luftfahrzeugs ein 
Luftverkehrsbetreiberzeugnis vorzuhalten. Die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen kann 
auch mit einer Erklärung dokumentiert werden. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf 
Luftfahrzeuge, wenn sie militärischen Tätigkeiten dienen (Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 1 Buchst. b). 
Dennoch müssen die Mitgliedstaaten nach Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2 sicherstellen, dass die Si-
cherheitsziele der Verordnung bei der Durchführung militärischer Tätigkeiten angemessen be-
rücksichtigt werden.  

 

17 Bundestags-Drs. 20/9662 vom 8. Dezember 2023, Frage 143, https://dserver.bundes-
tag.de/btd/20/096/2009662.pdf, S. 104.  

18 Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festlegung ge-
meinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für 
Flugsicherheit, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1139-
20210725&qid=1713859206862. 

19 Hervorhebung durch Verf. dieses Sachstands.  

https://dserver.bundestag.de/btd/20/096/2009662.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/096/2009662.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02018R1139-20210725&qid=1713859206862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:02018R1139-20210725&qid=1713859206862
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Auch die Europäische Luftverkehrsmarktordnung verpflichtet nicht zur Vorhaltung eines Luft-
verkehrsbetreiberzeugnisses. Art. 4 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 1008/200820 setzt ein Luft-
verkehrsbetreiberzeugnis voraus für die Erteilung einer Betriebsgenehmigung. Die Betriebsgeneh-
migung bezieht sich dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 nach jedoch nicht auf jede Dienstleistungser-
bringung im Luftverkehr, sondern nur auf die „[Beförderung von] Fluggäste[n], Post und/oder 
Fracht im gewerblichen Luftverkehr“.21 Hierzu zählt die Flugzieldarstellung nicht.  

4.2. Sicherheitsempfehlung der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU)  

Auch die Sicherheitsempfehlung 05/2015 der BFU macht ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis nicht 
zur Bedingung:  

  „Das Luftfahrtamt der Bundeswehr (LufABw) sollte sicherstellen, dass Unternehmen, die als 
zivile Vertragspartner der Bundeswehr Flugzieldarstellung durchführen, hinsichtlich ihres 
Flugbetriebes und ihrer Flugsicherheitsorganisation höchsten Standards der Bundeswehr ge-
nügen.  

  Für den Fall, dass das beauftragte Dienstleistungsunternehmen nicht über ein Luftverkehrsbe-
treiberzeugnis (AOC) durch eine zivile Luftfahrtbehörde verfügt, sollte das LufABw sicher-
stellen, dass das Dienstleistungsunternehmen so organisiert ist, dass Risikoanalysen seiner 
flugbetrieblichen Aktivitäten im Bereich der Flugzieldarstellung durchgeführt werden, die 
geeignet sind, ein hohes Maß an operationeller Sicherheit zu gewährleisten.“22 

*** 

 

20 Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über ge-
meinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft, https://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1008-20201218&qid=1713859743025. 

21 Zum Luftverkehrsbetreiberzeugnis siehe auch https://www.lba.de/DE/Luftfahrtunternehmen/Genehmigun-
gen/GenehmigungenLU_node.html. 

22 https://www.bfu-web.de/DE/Publikationen/Untersuchungsberichte/2012/Bericht_12_3X146_PC9_Warbe-
low.pdf%3F__blob%3DpublicationFile, S. 17.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1008-20201218&qid=1713859743025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1008-20201218&qid=1713859743025
https://www.lba.de/DE/Luftfahrtunternehmen/Genehmigungen/GenehmigungenLU_node.html
https://www.lba.de/DE/Luftfahrtunternehmen/Genehmigungen/GenehmigungenLU_node.html
https://www.bfu-web.de/DE/Publikationen/Untersuchungsberichte/2012/Bericht_12_3X146_PC9_Warbelow.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bfu-web.de/DE/Publikationen/Untersuchungsberichte/2012/Bericht_12_3X146_PC9_Warbelow.pdf?__blob=publicationFile
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